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Beschlusstext: 

A. Kenntnisnahme 
 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 

1. gemäß § 24 Abs. 3 SBG VIII ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das 
dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zum Schuleintritt besteht. 
 

2. zum 01.02.2024 aufgrund der Entwicklungen der Geburtenjahrgänge die Anzahl der 
anspruchsberechtigten Kinder um 0,5 % auf 3.024 gestiegen ist (Anlage 1). 
 

3. mit Stand 01.02.2024 stadtweit unverändert 2.666 Betreuungsplätze in städtischer, 
konfessioneller und freier Trägerschaft für die tatsächliche Belegung zur Verfügung stehen 
(Anlage 2), dies entspricht an diesem Stichtag einem Versorgungsgrad von 88 % (Vorjahr 89 %). 
 

4. mit Stand 01.02.2024 1.180 Kinder für einen Betreuungsplatz angemeldet sind. 
 

5. gemäß der Anmeldungen für das Betreuungsjahr 2024/2025 zum Stichtag 01.02.2024 für 225 
Kinder kein Platzangebot zugeordnet werden kann. 
 

6. im Betreuungsjahr 2023/2024 noch weitere 160 Plätze (80 Kita Hans-Sachs-Straße / 80 Kita 
Georg-Jung-Straße) zur Verfügung gestellt werden können (Anlage 4 und 5). 
 

7. für bis zum 01.02.2024 angemeldete Kinder im Laufe des Betreuungsjahres 2024/2025 im 
gesamten Stadtgebiet 65 Betreuungsplätze fehlen werden (Anlage 3). 

 

8. mit den noch entstehenden Plätzen bis zum Ende des Betreuungsjahres 2024/2025 ein 
Versorgungsgrad von 94 % erreicht wird, also 3.024 Kinder 2.826 Plätzen gegenüberstehen und 
somit 198 Plätze fehlen. Hierfür sind teilweise mittelfristig weitere Maßnahmen geplant bzw. 
bereits in früheren Drucksachen beschlossen worden. (Anlage 4 und 5). 

9. aufgrund der grundschulbezirksbezogenen Anmeldung in den Grundschulbezirken 
a. der Parkschule drei Gruppen, 
b. der Grundschule Eichgrundschule zwei Gruppen, 
c. der Grundschule Albrecht-Dürer-Schule und 
d. der Grundschule Innenstadt eine bis zwei Gruppen, 
e. der Grundschule Königstädten und 
f. der Grundschule Schillerschule eine Gruppe fehlen. 

 
B. Beschlussvorschlag 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass 
 

1. mit den Planungen eines Nachbarschafts- und Familienzentrums in Königstädten mit 
angeschlossener Kindertagesstätte, der Beschluss zur Erweiterung der Kita Kohlseestraße um 
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eine Gruppe (DS-696/16-21 Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab drei 
Jahren bis zum Schuleintritt 2020/2021) nicht mehr erforderlich ist und zurückgenommen wird. 
 

2. in der Kindertagesstätte In den Bachgärten und in der Kindertagesstätte Am Borngraben in den 
Grundschulbezirken Grundschule Königstädten und Albrecht-Dürer-Schule ab dem 
Betreuungsjahr 2025/2026 die aktuellen Öffnungszeiten bis 14:30 Uhr auszuweiten und damit 
jeweils für eine Gruppe von 20 Kindern Ganztagsplätze bis 16:30 Uhr plus bedarfsgemäßem 
Spätdienst bis 17 Uhr anzubieten. Insoweit die personelle Situation eine Ausweitung bereits im 
Betreuungsjahr 2024/2025 zulässt, wird diese auch schon früher vollzogen. Daraus ergibt sich 
ein Mehrbedarf von insgesamt 35 Fachkraftstunden für Erzieher*innen (0,9 Stellen), die im 
Stellenplan ab dem Haushaltsjahr 2025 umgesetzt werden. 
 

3. aufgrund der Bedarfslagen die vorhandenen Soll-Plätze in den Kitas wie folgt verändert werden: 
a. in der Kita Amselstraße 5 Grundbetreuungsplätze mit Mittagessen in 5 Ganztagsplätze 
b. in der Kita Böcklinstraße 5 Ganztagsplätze und 5 Grundbetreuungsplätze mit Mittagessen in 

10 Grundbetreuungsplätze 
c. in der Kita Godesberger Straße 5 Grundbetreuungsplätze mit Mittagessen in 5 

Grundbetreuungsplätze 
d. in der Kita Liebigstraße 5 Grundbetreuungsplätze mit Mittagessen in 5 

Grundbetreuungsplätze 
e. in der Kita Zamenhofstraße 5 Grundbetreuungsplätze mit Mittagessen in 5 

Grundbetreuungsplätze 
f. in der Kita Ahornallee 5 Ganztagsplätze in 5 Grundbetreuungsplätze 
g. in der Kita Im Apfelgarten 10 Grundbetreuungsplätze mit Mittagessen in 10 

Grundbetreuungsplätze 
h. in der Kita Essener Straße 5 Grundbetreuungsplätze mit Mittagessen in 5 

Grundbetreuungsplätze 
 

Die damit insgesamt einhergehende Reduzierung der Fachkraft- und Hauswirtschaftsstunden findet 
mit der Anmeldung zum Stellenplan 2025 statt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 13 Ja-Stimmen 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 19.03.2024 




